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Norm

ZPO §391 C

ZPO §411 D

ZPO §503 C6

Rechtssatz

Wurde die aufrechnungsweise eingewendete Gegenforderung mit dem gleichen Betrag als zu Recht bestehend

befunden wie die Klagsforderung und das Klagebegehren abgewiesen, obsiegte der Beklagte in erster Instanz zu

Gänze. Damit war ihm mangels jeglichen Rechtsschutzinteresses auch die Möglichkeit eines Rechtsmittels gegen das

Ersturteil genommen. Dadurch aber, daß der Ausspruch über den Zurechtbestand der Klagsforderung seitens des

obsiegenden Beklagten unbekämpft blieb und er sich auch nicht im Berufungsverfahren ausdrücklich zur Wehr setzte,

ist dieser Ausspruch nicht in Rechtskraft erwachsen und im Revisionsverfahren bekämpfbar (vgl SZ XXVI/262).

Entscheidungstexte

6 Ob 76/62

Entscheidungstext OGH 28.02.1962 6 Ob 76/62

7 Os 585/77

Entscheidungstext OGH 23.06.1977 7 Os 585/77

2 Ob 49/79

Entscheidungstext OGH 26.06.1979 2 Ob 49/79

Auch

7 Ob 700/83

Entscheidungstext OGH 22.09.1983 7 Ob 700/83

Auch

1 Ob 622/94

Entscheidungstext OGH 27.02.1995 1 Ob 622/94

Auch; Veröff: SZ 68/44
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